
Verfahrensrechl StraFo 1212025

SIPO S 142 Abs.2

Notwendige Verteidigung bei Sachverständigen-
gutachten (Red).

LG Hildesheim, Beschl. v.1.10.2025 - 15 Qs 14125

{AG Gifhorn)

.., I. Es liegt ein Fall der notwendigen Verteidigung i.S'd'

$ 142 Abs. 2 SIPO vor, weil sich die hiesige Sachiage als

schwierig im Sinne der vorgenannten Norm darstellt.

Gem. $ 140 Abs. 2 StPO liegl ein Fall der nonvendigen Ver-

teidigung ... auch vor, wenn wegen der Schwere der Tat. der

Schwere der zu erwartenden Rechtsfolge oder wegen der

Schwierigkeit der Sach- oder Rechtslage die Vlinvirkung eines

Verteidigers geboten erscheint oder rvenn ersichtiich ist, dass

sich der Beschuldigte nicht selbst verteidigen kann.

Jedes den Verfahrensausgang maßgeblich beeinflussende

Sachr.,erständigengutachten erhöht die Komplerität der Be-

weisaufnahme derart, dass ein Fail der notwendigen Verteidi-

gung vorliegt. Schließlich sind Sachverständigengutachten

häuflrg Gegenstand eingehender Auseinandersetzungen, z.B.

hinsichttich der Sachkunde des Gutachters und der Taug-

lichkeit der von ihm herangezogenen Anknüpfungstatsachen.

Einem Angekl muss es daher ermöglicht werden. das Gut-

achten diesbezüglich erforderlichenfalls auf dessen Bew'eis-

kraft zu prüfen. Dazu benötigt er mangels eigener Sachkunde

und auch schon deswegen einen Verteidiger, weil er selbst

kein Akteneinsichtsrecht besitzt (LG Braunschweig NZV

2003, 4e (50)).

Eine schwierige Sachlage im Sinne der oben genannten Vor-

schrift ist dementsprechend dann anzunehmen, wenn - zum

Zeitpunkt, in dem das Gericht über den Antrag auf Bestellung

eines notwendigen Verteidigers entscheiden muss (vgl. Beck-

OK-StPO/Krawczyk,56. Ed., Stand: 1,7.2025, $ 140 Rn 30

m.w.N. ) * ein Sachverständigengutachten bereits Verfahrens-

bestandteil ist oder ein solches angeordnet wird und zu erwar-

ten ist, dass dieses Gutachten firr den Ausgang des Verlahrens

als Beweismittel eine entscheidende Rolle spielt ivgl. KK-
SIPO/Iüillno*', 9. Aufl. 2023. $ 140 Rn 28 m.w.N.; MüKo-
SIPOIKämpferlTravers,2. Aufl. 2023, \ 140 Rn 38 m.w.N.;

BeckOK-StPOlKrawczyk, a.a.O., $ 140 Rn 27 m.w.N). Es

kommt dabei nicht darauf an, welches Fachgebiet vom Be-

weisthema betroffen ist (vgl. nur die verschiedenen Konstel-

lationen in den Nachweisen bei MüKo-StPOiKtimpferl

Travers, a.a.O., $ 140 Rn 37-38 m.w.N.).

Unter Beachtung der obigen Grundsätze liegt und lag ... zum

Zeitpunkt, zu dem der Beschwerdeführer den hier in Rede

stehenden Antrag auf Pflichtverteidigerbeiordnung gestellt

hat, eine schwierige Sachlage gem. $ 140 Abs. 2 SIPO vor,

weil ein gerichtlich beauftragtes Unfallrekonstruktionsgut-

achten des Sachverständigen ... Verfahrensbestandteil ist

und war und diesem Gutachten wiederum mangels anderer

unmittelbarer Beweismittel verlahrensentscheidende Bedeu-
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tung zukommt. Die hieraus folgende Ausrichtung des wei-

teren prozessualen Verhaltens bzw. der weiteren Prozessstra-

tegie und die damit einhergehenden Entscheidungen vor und

im Rahmen einer möglichen Beweisaulnahme sind derart

komplex, dass diese von einem juristischen Laien, wie es der

Beschwerdeführer ist, nicht mehr ohne Weiteres bewerkstel-

ligt werden können. Es kommt daher auch nicht darauf an, ob

das hier in Rede stehende Gutachten inhaltlich einfach oder

schwer verständlich ist oder ob der Beschwerdeführer seinen

subjektiven Kenntnissen und Fähigkeiten nach dazu in der

Lage ist, das Gutachten zu erfassen. ...
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